
324 Gesetzblatt Teil II Nr. 57 — Ausgabetag: 10. Juni 1968

lung vorgenommen. Ist mindestens ein Drittel der 
Lackierung des Fahrzeuges beschädigt und ist im Inter
esse eines einheitlichen Farbtones ein Überspritzen des 
ganzen Fahrzeuges (Zwecklackierung) erforderlich, wer
den die dadurch entstehenden Mehrkosten von der 
DVA übernommen. Restwerte und Erlöse werden auf 
die Ersatzleistung angerechnet.

(3) Bei Schäden im Ausland werden Kosten für die 
nach der Entstehung eines ersatzpflichtigen Schadens 
erforderliche Notreparatur oder Rückführung des Fahr
zeuges in die Deutsche Demokratische Republik in der 
Währung des Landes, in welchem sich der Schaden 
ereignete, bis. zum Gegenwert von 1 300 M übernom
men. Notreparaturen, die einen höheren Aufwand als
1 300 M erfordern, werden nur dann ersetzt, wenn dazu 
die DVA ihre Zustimmung erteilt hat. Die über die 
Notreparatur des Kraftfahrzeuges hinausgehenden In
standsetzungsarbeiten sind grundsätzlich in der Deut
schen Demokratischen Republik durchführen zu lassen.

(4) Von der DVA werden nicht ersetzt:
a) Kosten für Veränderungen oder Verbesserungen, 

es sei denn, die Wiederherstellung der versicher
ten Sachen ist ohne diese nicht möglich

b) Minderung an Wert, äußerem Ansehen oder der 
Leistungsfähigkeit

c) Nutzungsausfall oder Kosten eines Ersatzfahrzeu
ges sowie Treibstoff.

(5) Werden entwendete Gegenstände innerhalb von
2 Monaten nach Eingang der Schadenanzeige wieder 
herbeigeschafft, so ist der Betrieb verpflichtet, sie ge
gen Rückzahlung der-hierfür geleisteten Entschädigung 
zurückzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist werden sie 
Eigentum der DVA. Der Betrieb kann sich aber inner
halb einer Frist von 2 Wochen nach Aufforderung 
entscheiden, ob er die wieder herbeigeschafften Gegen
stände zurücknehmen will.

(6) Der Betrieb hat bei jedem Schaden durch Unfall 
500 M selbst zu tragen. Bei Schäden im Ausland erfolgt 
die Kostenübernahme in Valuta ohne Berücksichtigung 
der Selbstbeteiligung. Der Betrieb ist verpflichtet, die 
Selbstbeteiligung an die DVA zurückzuzahlen.

§4
Verhaltenspflicht

Vor Beginn der Wiederinstandsetzung des Fahrzeuges 
hat der Betrieb die Zustimmung der DVA einzuholen, 
soweit ihm das billigerweise zugemutet werden kann.

§5
Begriffsbestimmungen

(1) Ein Unfall ist ein unmittelbar von außen her 
plötzlich mit mechanischer Gewalt wirkendes Ereig
nis. Brems-, Betriebs- und ’-eine Bruchschäden sind 
keine Unfallschäden.

(2) Notreparatur ist die zur Wiederherstellung der 
Betriebs- und Verkehrssicherheit des Kraftfahrzeuges 
unbedingt notwendige Instandsetzungsarbeit.

(3) Der Wert von Rest- und Altteilen wird bestimmt 
durch den Verkaufserlös, der sich bei ausreichenden 
Bemühungen alsbald erzielen läßt. Verbleiben Rest
oder Altteile zur Verwertung dem Betrieb, so wird der 
Wert dieser Teile durch den Betrag bestimmt, der als 
Verkaufserlös erzielt werden könnte.

Anlage 4
zu vorstehender Anordnung

Bedingungen für die freiwillige Versicherung von 
Grundmitteln mit einem Nettowert unter 40 % der 

sozialistischen Betriebe der Landwirtschaft, Nahrungs
güterwirtschaft und Forstwirtschaft

§ 1
Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Die Deutsche Versicherungs-Anstalt (nachstehend 
DVA genannt) gewährt Versicherungsschutz für die zur 
Versicherung beantragten Grundmittel, die auf weni
ger als 40 % des Bruttowertes oder auf Null abgeschrie
ben sind, aber noch genutzt und instand gehalten wer
den, gegen unvorhersehbare Schäden durch

a) die Elementarereignisse Blitzschlag, Hochwasser, 
Überschwemmung, Sturm, Hagel, Schneedruck, 
Erdbeben, Erdrutsch, Felssturz und Bodensenkung

b) Brand, Explosion und Luftfahrzeuge.

(2) Eingeschlossen in den Versicherungsschutz sind 
auch

a) Schäden an den versicherten Grundmitteln, die 
als unvermeidliche Folge der versicherten Ereig
nisse eingetreten sind

b) besondere Aufwendungen, die der Betrieb oder 
andere Personen nach den gegebenen Umständen 
zur Minderung des Schadens bei versicherten Er
eignissen für erforderlich halten durften oder die 
durch die Befolgung der entsprechenden Hinweise 
der DVA entstanden sind. Dies gilt auch dann, 
wenn die Aufwendungen erfolglos waren. Zu er
setzen sind auch Vermögensnachteile, die durch 
körperliche Schäden entstehen, die bei der Durch
führung von Maßnahmen zur Minderung des 
Schadens eintreten. Ein Ersatz der Aufwendungen 
und Vermögensnachteile erfolgt nicht, soweit an
dere staatliche oder betriebliche Leistungen ge
währt werden

c) die durch ein versichertes Schadenereignis not
wendigen Abbruch- und Aufräumungskosten, so
weit sie die versicherten Grundmittel betreffen.

(3) Nicht versichert sind
a) Grundmittel, die zum Zeitpunkt des Schadenein

tritts zum Abbruch oder zur Verschrottung be
stimmt waren

b) Schäden durch Schwammbefall
c) Schäden durch Elementarereignisse an solchen Ge

bäuden und baulichen Anlagen, bei denen ein er
heblicher Mangel durch unterbliebene Instand
haltung vorlag, der die Entstehung oder Ver
größerung des Schadens begünstigte

d) entgangener Gewinn, Mietverlust und Nutzungs
ausfall.

§ 2
Versicherungssumme und Höhe der Entschädigung

(1) Vom Betrieb wird für jedes zur Versicherung 
beantragte Grundmittel eine Versicherungssumme als 
oberste Grenze der Leistungspflicht der DVA für dieses 
Grundmittel festgelegt. Die Versicherungssumme darf 
die Wertdifferenz zwischen dem Nettowert und 40 % 
des Bruttowertes des Grundmittels nicht übersteigen.

(2) Maßgebend für die Entschädigung sind die Kosten 
der Wiederherstellung oder der Wiederbeschaffung bis


